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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.2003

Rechtssatz

Die Überprüfungsp0icht des Kraftfahrzeuges in § 102 Abs 1 KFG ist vom Kraftfahrzeuglenker jedes Mal vor Antritt der

Fahrt wahrzunehmen, weshalb auch hinsichtlich der an drei aneinanderfolgenden Tagen vorgeworfenen Übertretung

die jeweils neue Fahrten betre:en, immer wieder von einer erneuten Überprüfungsverp0ichtung des

Kraftfahrzeuglenkers im Sinne des § 102 Abs 1 KFG auszugehen ist. Ein einheitliches Delikt liegt somit bei dem

vorliegenden Tatvorwurf nicht vor.

Schlagworte

§ 24 Abs 4 KFG; einheitliches Delikt

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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